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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. BGB: Zweiterwerb von Fondsanteilen 
Urteil vom 21.09.2023, Az: III ZR 139/22  

2. GNotKG: Geschäftswert für Beurkundung eines Pflichtteilverzichtsvertrags 
Beschluss vom 11.10.2023, Az: IV ZB 26/22  

3. DRiG: Versetzung eines Richters bei politischer Betätigung 
Urteil vom 05.10.2023, Az: 1 PKH 7/20,  

4. DRiG: Versetzung eines Richters bei politischer Betätigung 
Urteil vom 05.10.2023, Az: RiZ(R) 1/23  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

  
  
1. BGB: Zweiterwerb von Fondsanteilen 

Urteil vom 21.09.2023, Az: III ZR 139/22 
a) Beim Zweiterwerb von Fondsanteilen gehen nicht in den Anteilscheinen verbriefte 
Sekundäransprüche auf den Zweiterwerber nur über, wenn sie mit dem verbrieften 
Recht mitübertragen worden sind (Fortführung von Senat, Urteile vom 21. April 2022 
- III ZR 268/20 ,WM 2022, 1057und vom 2. März 2023 - III ZR 108/22 ,WM 2023, 
722). 
 
b) Zur Pflicht des Gerichts zu prüfen, ob auf den geltend gemachten Anspruch deut-
sches oder ausländisches Sachrecht anzuwenden ist (vgl. BGH, Urteile vom 7. April 
1993 - XII ZR 266/91 , NJW 1993, 2305; vom 6. März 1995 - II ZR 84/94 , WM 
1995, 1060; vom 21. September 1995 - VII ZR 248/94 , WM 1995, 2113; vom 25. 
September 1997 - II ZR 113/96 , NJW 1998, 1321 und vom 12. November 2003 - VIII 
ZR 268/02 ,WM 2004, 1183). 
  
 

  
2. GNotKG: Geschäftswert für Beurkundung eines Pflichtteilverzichtsvertrags 

Beschluss vom 11.10.2023, Az: IV ZB 26/22 
Der Geschäftswert für die Beurkundung eines Pflichtteilsverzichtsvertrages gegenüber 
dem Erstversterbenden von zwei Erblassern (hier: Kinder im Verhältnis zu ihren El-
tern) bemisst sich nach dem Vermögen beider Erblasser (§ 86 Abs. 1 und 2, § 102 
Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 und 2, § 109 Abs. 1 GNotKG ). 
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3. DRiG: Versetzung eines Richters bei politischer Betätigung 

Urteil vom 05.10.2023, Az: 1 PKH 7/20, 
a) Eine Versetzung nach § 31 DRiG kommt grundsätzlich in Betracht, wenn der Rich-
ter nicht mehr die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten wird. Das gilt nicht nur für 
die Berufung in das Richterverhältnis, sondern ist dauernde Voraussetzung für die 
Ausübung des Richteramts auf der Grundlage des Grundgesetzes. 
 
b) Tatsachen, die eine Versetzung nach § 31 DRiG rechtfertigen, liegen im Falle einer 
politischen Betätigung des Richters vor, wenn er sich in herausgehobener Stellung bei 
einer politischen Gruppierung betätigt, die Grundlagen des demokratischen Verfas-
sungsstaats ablehnt. Weiter rechtfertigen Tatsachen eine Versetzung des Richters, 
wenn er durch sein Auftreten in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, er werde aus 
politischen Gründen sein künftiges dienstliches Verhalten an seiner persönlichen Ein-
schätzung und nicht mehr allein an den Gesichtspunkten der Sachrichtigkeit, Rechts-
treue, Gerechtigkeit, Objektivität und dem Allgemeinwohl ausrichten. 
  
 

  
4. DRiG: Versetzung eines Richters bei politischer Betätigung 

Urteil vom 05.10.2023, Az: RiZ(R) 1/23 
a) Eine Versetzung nach § 31 DRiG kommt grundsätzlich in Betracht, wenn der Rich-
ter nicht mehr die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten wird. Das gilt nicht nur für 
die Berufung in das Richterverhältnis, sondern ist dauernde Voraussetzung für die 
Ausübung des Richteramts auf der Grundlage des Grundgesetzes. 
 
b) Tatsachen, die eine Versetzung nach § 31 DRiG rechtfertigen, liegen im Falle einer 
politischen Betätigung des Richters vor, wenn er sich in herausgehobener Stellung bei 
einer politischen Gruppierung betätigt, die Grundlagen des demokratischen Verfas-
sungsstaats ablehnt. Weiter rechtfertigen Tatsachen eine Versetzung des Richters, 
wenn er durch sein Auftreten in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, er werde aus 
politischen Gründen sein künftiges dienstliches Verhalten an seiner persönlichen Ein-
schätzung und nicht mehr allein an den Gesichtspunkten der Sachrichtigkeit, Rechts-
treue, Gerechtigkeit, Objektivität und dem Allgemeinwohl ausrichten. 
  
 
  

 

 


